
Stand: Mai 2005

VD:   Zusätzlicher Familienabzug in Form einer Steuerreduktion.  
GE:    Einzigartiges System  – Abzug auf dem Steuerbetrag und

nicht auf Reineinkommen.
AI, FR, GL, OW, SG: Einkommensabhängige Alleinerziehenden-

und Familienabzüge.

Vergleich der steuerrechtlichen «Kinderabzüge» aller Kantone
 (inkl. Alleinerziehenden- und Familienabzüge, exkl. Fremdbetreuungsabzüge)
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zusätzlicher Familienabzug

zusätzlicher Alleinerziehendenabzug

Zusatzabzug für Kinder ab 16 Jahre

Zusatzabzug für Kinder bis 16 Jahre

Kinder in Ausbildung und auswärtiger Unterbringung

Kinder in Ausbildung

Zusatzabzug ab 2. / 3. Kind oder nach Einkommen

Grundabzug pro Kind


